
710.49 - 00002289

Gemeinde Bingen Landkreis Sigmaringen

S i t z u n g s v o r l a g e

Gemeinderatssitzung vom: 23.02.2026

☒ öffentlicher Teil ☐ nicht öffentlicher Teil

TOP Nr.  2 : Bürgerbeteiligung am Windpark Bingen - Beratung und 
Beschlussfassung

Sachverhalt

Der Gemeinderat hat sich bereits seit mehreren Jahren mit der Frage einer finanziellen 
Beteiligung der Bürgerschaft am Windparkprojekt befasst. Ziel war und ist es, den 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde die Möglichkeit zu eröffnen, sich in geeigneter 
Form am Projekt zu beteiligen und von den Erträgen zu profitieren.

In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Alterric Deutschland GmbH wurden zwei 
grundsätzlich geeignete Beteiligungsmodelle erarbeitet:

Windsparbrief
Ein bankgebundenes Sparprodukt mit fester Laufzeit, jährlicher Zinsauszahlung und 
Rückzahlung des Kapitals am Laufzeitende. Das Kapital ist über die gesetzliche 
Einlagensicherung abgesichert. Die Verzinsung liegt über herkömmlichen 
Festgeldanlagen.

Qualifiziertes Nachrangdarlehen
Eine direkte Beteiligung am Windpark über Alterric mit einer Laufzeit von 8 Jahren und 
einem festen Zinssatz von 6 % pro Jahr. Die Anlage erfolgt über eine Online-Plattform. 
Aufgrund der direkten Beteiligung ist die Rendite höher, gleichzeitig besteht ein 
unternehmerisches Risiko bis hin zum Totalverlust im Insolvenzfall.

Beide Modelle wurden im Rahmen der Bürgerinformationsveranstaltung am 
29.01.2026 ausführlich vorgestellt. Rund 180 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der 
Veranstaltung teil. Im Anschluss wurde ein unverbindliches Stimmungsbild eingeholt. 
Das Ergebnis lautete:

77 Stimmen für den Windsparbrief
88 Stimmen für das Nachrangdarlehen
1 Enthaltung
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Der Gemeinderat hatte im Vorfeld festgelegt, dass dieses Stimmungsbild als 
Entscheidungsgrundlage dienen soll, die finale Entscheidung jedoch durch den 
Gemeinderat zu treffen ist.

Nach der Entscheidung des Gemeinderats wird die ausgewählte Beteiligungsform 
gemeinsam mit Alterric konkret ausgearbeitet. Der Start der Zeichnungsphase ist im 
Zusammenhang mit der Einweihung des Windparks im April 2026 vorgesehen. In einer 
ersten Phase soll die Beteiligung ausschließlich den Bürgerinnen und Bürgern der 
Gemeinde offenstehen und betragsmäßig begrenzt sein.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt, die Bürgerbeteiligung am Windpark in Form von

Variante A: Windsparbrief 
oder 
Variante B: qualifiziertes Nachrangdarlehen

umzusetzen.

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Alterric Deutschland GmbH die 
beschlossene Beteiligungsform auszugestalten und die Einführung der 
Bürgerbeteiligung zur Einweihung des Windparks im April 2026 vorzubereiten.

Bingen, 09.02.2026

gez.
Marco Potas
Bürgermeister


